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Allgemeine Geschäftsbedingungen für
1. Geltungsbereich undAnderungdieserGeschättsbedingungen
1.'1 Für alle Verträge der GmbH mit Vertragspartnern (Unternehmer und Verbraucher) ails der gesamten Ge-

schäftsverbindung im Bahmen des Waren- und Dienstleisiungsgeschäfts, sind - falls keine abweichenden
Sonderbedingungen vereinbart worden sind - ausschließlich die nachsiehenden Eedingungen maßge-
bend. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die GültiEkelt der Ubrigen nicht. Das Gleiche
gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht Vedragsbestandteil werden.

1.2 Anderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Vertragspartner in Textform bekannt gegeben. Sie
gelten als genehmigt, wenn derVertragspartner nichl in Textform Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird
ihn die GmbH bei der Bekanntgabe besonders.hinweisen. Der Vertragspartner muss den Widerspruch
innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Anderungen an die GmbH absenden.

1.3 Für die nachfolgend genannten Sparten geiten vorrangig folgende Sonderbedingungen in derjeweils gü1-

tigen Fassung:

- Saatgut: Aligemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen ft.ir Saatgut nach dem Saatgutverkehrs-
gesetz mit Ausnahme von Pflanzkartoffeln und Zuckerrübensaatgut ßVLB Saatgut)

- Kartoffelnr Deutsche Kartoffelgeschäftsbedingungen, Berliner Vereinbarungen

- Getreide / BapS: Einheitsbedingungen im Deutschen Geveidehandel

- Futtermittel: Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehandel, sofern nicht abweichende Rege-
lungen in Futtermittelschlussscheinen vereinbart wurden

-Agrartechnik Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von neuen und gebrauchten
L4otorgeräten, Iandwidschaftlichen l\,4aschinen, Geräten und Bedarfsgegenständen
an gewerbliche Kunden,

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Auslührung von lnstandsetzungsarbeiten an lvlotorgeräten,
landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Bedarfsgegenständen für gewerbliche Kundeni

Ailgemeine Geschäftsbedingungen fürdie Lieferung von neuen und gebrauchten [,4otorgeräten, landwid-
schaftlichen l/iaschinen, Geräten und Bedarlsgegenständen an Verbraucher,

Allgemeine Geschäftsbedingungen fiir die Auslührung von lnstandsetzungsarbeiten an Motorgeräten,
landwirtschaftlichen I/laschinen, Geräten und Bedadsgegenständen an Verbraucher;

2. Vertragsabschluss

Wenn Venrage mit Unternehmern vorbehaltlich schriftlicheroder fernschriftlicher Bestätigung abgeschlos-
sen werden, ist der lnhalt des Bestätigungsschreibens derGmbH maßgebend, sofern der Empfänger nicht
unverzüglich widerspricht.

3. KontrollederAbrechnung

Von der GmbH erstellte Abrechnungen sind vom Unternehmer unverzüglich auf ihre Richtigkeit, insbe-
sondere im Hinblick aufden ausgewiesenen Umsatzsteuersatz, zu überprüfen. Beanstandungen oder der
Ausweis eines unrichtigen Umsatzsteuersatzes sind der GmbH binnen 14 Tagen ab Zugang der Abrech-
nung in Textform mitzuteilen. Sollte die GmbH binnen der 14-tägigen Frist keine Mitteilung des Unterneh-
meIS erhalten, ist der von der GmbH ausgewiesene Umsatzsteuersatz maßgeblich. Bei Verletzung der
Mitteilungspflicht ist der Unternehmer der GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften zum Schadenersatz
verpflichtet.

4. Zahlung

4,1 Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung bei Lieferungen und Leistungen der GmbH ohne jeden
Abzug unverzüglich nach Rechnungserhalt zu edolgen. Bei Lieferung bzw. Leistung aufZiel wrrd das Zah-
lungsziel nach dem Datum der Lieferung bzw. Leistung berechnet,

4.2 Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet und gilt auch dann nur erfül-
lungshalber,

4.3 Diskontspesen und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Käufers; sie sind sofod fällig.

4.4 Bei,Zahlung.durch Scheck gilt nicht derZugang des Schecks bei derGmbH, sond.ern erst seine endgültige
Einlösung als Zahlung.

4.5 Der Vertragspartner der GmbH kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die von der GmbH
nicht bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Vertragspartner der GmbH kann ein Zu-
rückhaltungsrecht, das nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht. nicht ausüben.

4.6 lm Falle einer Zahlung im SEPA-Basis- oder Firmenlastschriftverfahren benachrichtigt die GmbH den Ver
tragspartner bei einmaliger SEPA-Lastschrift und bei jeder SEPA-Dauerlastschrift mit wechseln-
den Beträgen spätestens fünf Werktage vor Lastschrifteinzug über diesen. Bei erstmaliger SEPA-
Dauerlastschrift mit gleichbleibenden Beträgen benachrichtigt die GmbH den Vertragspartner spätestens
fünf Werktage vor der ersten Lastschrift über den ersten Lastschrifteinzug und die Folgeeinzüge.

5, Kontokonent

5.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden gegenseitigen Forderungen können, soweit dies ge-
sonded vereinbart wird, in ein Kontokorentkonto eingestellt werden, für das die Bestimmungen der
§§ 355 fi. HGB gelten. Für die Geschäftsverbindungen mit Landwinen gilt das Kontokorrent als verein-
bart.

5.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die Forderungen der GmbH mii g Prozentpunkten Liber dem Basis-
zinssatz verzinst.

6. Preisfestsetzung

Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, lst die GmbH berechtigt, den Preis nach billigem
Ermessen festzusetzen

7. Haftung

7.1 Schadenseßatzansprüche des Vertragspartners, gleich aus welchefit Rechtsgrund, insbesondere wegen
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

7.2 Schadenersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sind auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.

7.3 7.1 und 7.2 gelten nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, insbesondere in Fällen
- der Arglist, des Vorsatzes und der groben Fahilässigkeit,
- der V€rletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
- der Ubernahme einer Garantie, z. B. für das Vorhandensein einer Eiqenschaft,
- der Vedetzung wesentlicher Vertragspflichien oder
- der Haftung nach dem ProduKhaftungsgesetz.

7.4. Soweit die Haltung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der
Angestellten, [,4itarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der GmbH.

7.5 Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorstehenden Bege{ungen
nicht verbunden.

8. Mängelansprüche

Die GmbH haftet für Mängeiansprüche, ausgenommen in den Fällen der §§ 309 Nr 7 Buchst. a und b,
438 Abs. 1 Nr. 2 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB ein Jahr. Für Verbraucher gilt diese Frist nur beim Verkauf ge-
brauchter, beweglicher Sachen. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung für l\.4ängelansprüche bei ge-
brauchten Sachen, außer in den Fällen des § 309 Nr. 7 Buchst. a und b BGB, ausgeschlossen. Die GmbH
haftet gegenüber Unternehmern nurfüröffentliche Außerungen, insbesondere Werbung, die sie zu eigenen
Zwecken eingesetzt oder ausdrücklich in den Vertrag einbezogen hai.

9. Erfüllungsort,Gerichtsstand,anwendbaresBecht

9.1 Die Geschäftsräume der GmbH sind für beide Teile Edüllungsort, wenn der Kunde Kaufmann ist, oder es
sich bei ihm um eine juristische Person des öflentlichen Rechts oder ein öffsntlich-rechtllches Sonder
vermögen handelt oder sich sein Wohnsitz au8erhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.

9.2 lst derVertragspartner Kaufmann oder handelt es sich bei ihm um ein6juristische Person des öflentlichen
Bechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so kann die GmbH am Gerichtsstand des Erfül-
lungsortes kiagen und nur an diesem Gerichtsstand verkiagt werden,

9.3 Das am Erfüllungsod geltende Recht ist maßgebend für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden,
der Unternehmer ist, und der GmbH, und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit irn Ausland gefühd wird.

Für Lielerungen der GmbH gelten zusätzlich die Regelungen der Ziffern l0 bis 16.

10. Lieferung

10.1 Die GmbH ist berechtigt, auch Teillieferungen zu erbringen, wenn dies für den Vertragspartner zumutbar
ist. lst Lieferung aufAbruf vereinbart, so hat derVedragspadner innerhalb angemessener Frist abzurufen.

das Waren- und Dienstleistungsgeschäft
10,2 Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Betriebssiilllegung, Streik, extrerne

Wltterungsverhältnisse (2.8. Sturm, Hagel, Trockenheit. Hoch- oder Niedrigwasse4 oder ähnliche Um-
stände - auch bei Lieferanten der GmbH - unmöglich oder übermäßig erschwert, so wird die GmbH für
die Dauer der Behinderung und deren Nachwlrkung von der Lieferp{licht frei. Dies berechtigt die GmbH
auch, vom Vertrag zurückzutreten, wenn und soweit ihr ejn Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar
ist. lm Falle der Nichtbelieferung oder ungenügenden Belieferung der GmbH seitens ihrer Vorlieferanten
ist die GmbH von ihren Lieferungsverpflichtungen oegenüber Unternehmern ganz oder teilweise entbun-
den. Dies gilt nurdann, wenn sie die erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung dervon ihrzu liefernden
Ware getroffen hat und ihre Vorl e{eranten sorgfältig ausgewählt hat. Sie verpflichtet sich, in diesem Fall
ihreAnsprüche gegen den Lieferanten aufVerlangen an den Unternehmer abzutreten. ln diesem Fall bleibt
der Unternehmer zur Gegenleistung nach Maßgabe von § 326 Abs. 3 BGB verpflichtet. Die GmbH wird
den Unternehmer über den Eintritt der o. g. Ereignisse und die Nichiverfügbarkeit unverzüglich unterrlchten
und im Falle des Rücktritis die Gegenleistungen des Unternehmers unverzüglich erstatten.

10.3 Transportkostenerhöhungen, Tarifänderung, Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasseftuschläge können von
der GmbH dem Kaufpreis zugeschlagen werden, Gegenüber Verbrauchern gilt dieses nur, wenn die Lie-
ferung später als 4 l\4onate nach Vefiragsabschluss erfolgt.

1 0.4 Bei Versand an Unternehmer trägt dieser die Gefahr; dies gilt auch bei irachtfreier Lieferung und im Stre-
ckengeschäft.

1 0.5 Eine mit dem Unternehmer vereinbarte Anlieferung setzt eine mit schwerem Lastzug befahrbare und von
der Witterung unbeeinträchtigte Anfuhrstraße bzw Lleferstelle voraus. Verlässt das Lieferfahrzeug auf
Weisung des Unternehmers die befahrbareAnfuhrskaße. so haftet dieserfür auftretende Schäden. Kosten,
die durch die Unbefahrbarkeit derAnfuhrstraße oder Liefeßtelle enisiehen, träOt der Unternehmer in seiner
Eigenschaft als Käuter. lst bei Anlieferung die Lieferstelle nicht besetzt, so dass der Empfang der LiefenJng
nicht quittiert werden kann, wird Zeitpunkt und Ort der Lieferung durch Unterzeichnung des Lieferscheins
vom Fahrer dokumentiert.

11. Verpackung

Die Ware wird in handelsüblicher Weise auf Kosten des Unlernehmers verpackt. Leihverpackungen sind
vom Vertragspartner unvezliglich zu entleeren und in einwandfreiem Zustand zurückzugeben -vom lJntetr
nehmer frachtfrei. Sie dürfen nicht mit anderen Waren gefüllt oder anderueitig veruendet werden,

12. Mängelrügen

1 2.1 Rügen wegen offensichtlich rnangelhafter oder offensichtlich abweichender Besclraffenheit der Ware oder
wegen Lieferung einer offensichtlich anderen Ware als der bestellten können vom Unternehmer nur un-
verzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware bzw nachdem der [.4angel
offensichtlich wurde. geltend gemacht werden.

1 2.2 Bei verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den LJnternehmer nur zur Herabsetzung des Kauf-
preises. Bei anderen als verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den Unternehmer nurzum
Verlangen auf Nachedüllung; soweit eine solche in angemessener Zeit nicht erreicht werden kann oder
aufgrund der Beschaffenheit derWare unrnöglich ist, hat der Unternehmer wahlweiseein Recht zum Rück-
tritt oder zur Herabseizung des Kaufpreises. Die Regelungen des § 445a BGB bleiben unberühd.

12.3 Der Unternehmer muss dle Ware sofort nach Eingang auf Sachmängel, z. B. lvenge, Qualität, Beschaf-
fenheit prüfen und ist verpflichtet, offenslcl'rtliche Mängel auf der Empfangsquittung zu vermerken. lm
Ubrigen g lt im Verhältnis zu Unternehmern § 377 HGB. Beschädigungen auf dem Transpod berechtigen
der GmbH gegenüber nicht zur Annahrneverweigerung.

13. Leistungsstörungen

1 3.1 Der Kaufpreis wird sofoft fällig, wenn der Vertragspartner die Zahlung des Kaufpreises endgültig verwei-
gert. Dieselbe Bechtsfolge tritt ein, wenn der Vertragspartner bei vereinbarten Ratenzahlungen mit einem
eine Rate übersteigenden Betrag in Verzug ist und wenn der rückständige Betrag mindestens 10 % des
gesamten Kaufpreises ausmacht. Die GmbH kann im Falle der endgültigen Verueigerung der Zahlung
des Kaufpreises auch ohne Setzung einer Nachfrist die Edüllung des Kaufuertrages ablehnen und Ersatz
aller entstandenen Kosten, Auslagen sowie Entschädigung für Wertminderung verlangen.

13.2 Bei Annahmeverzug des Unternehmers kann die GmbH die Ware auf Kosten und Gefahr des Untetr
nehmers bei sich oder einem Dritten lagern oder in geeigneter Weise auf Rechnung des Unternehmers
verwerten, ohne dass es hiezu einer Ankündigung bedarf.

'13.3 DieGmbHkanndiesofortigeBezahlungallerForderungenverlangenundLieferungenvonVorauszahlung
oder Leistung einer Sicherheit abhängig machen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermö-
gens- oder Einkornmensverhdltnisse des Veitragspartners oder bei ihm eine erhebliche Vermög€nsge
fährdung e,ntritt. h tlorigen gilt § 321 BGB.

14. Eigentumsvorbehalt

14.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der GmbH. Gegenüber
Unternehmern gilt dies auch für alle Forderungen, die die GmbH aus der Geschäftsverbindung mit dem
Unternehmer gegen diesen hat oder künftig eruirbt,. Die GmbH ist berechtigt, bei vertragswidrigem Vetr
halten des Vertragspadners, insbesondere wenn der Vedragspadner mit der Zahlung in Vezug ist, oach
angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.

1 4.2 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren, die im Eigentum des Vertragspartners oder eines Dritten ste-
hen, untrennbar vermischt, vermengt oder verbunden, so erlangt die GmbH l\liteigentum an der einheit-
lichen Sache zu einem Anteil, der dem Wert ihrerVorbehaltsware im Verhältnis zu dem Wert der mit dieser
vermischten Ware im Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung oder Verbindüng entspricht.

'1 4.3 Durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt die GmbH das Eigentum an der neuen Sache zu
einem Anteil. der dem Wert ihrer Vorbehaltsware entspricht; der Vertragspartner veruahrt diese für die
GmbH.

'1 4.4 Der Vertragspartner hat die der GmbH gehörenden Waren auf deren Verlangen in angemessenem Umfang
gegen die üblichen Risiken aufseine Kosten zu versichern und ihr dieVeßicherungsansprüche abzutreten.
Die GmbH ist auch berechtigt, die Versicherungsprämien zu Lasten des Vertragspartneß zu leisten.

14.5 Der Unternehmer ist zur Weiterveräußerung der Ware, auch der durch Vermischung, Vermengung, Ver
bindung, Verarbeitung oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur im Rahmen seines ordnungsgemäßen
Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen Verfügungen über diese Ware, insbesondere zurVerpfändung
oder Sicherungsübereignung, ist er nrcht befugt.

1 4.6 Der Unternehmer tritt sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus
dieser durch Be- oder Verarbeitung hergestellten Ware schon jetzt an die GmbH ab. Gleiches gilt für son-
stige Forderungen, die an die Stelle derVorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich derVorbehaltsware
entstehen. Von den Forderungen aus der Veräußerung von Waren, an denen die GmbH durch Vermi-
schung, Vermengung oder Verbindung l\.4iteigentum erworben hat, tritt der Unternehmer schon jetzt €inen
erstrangigen Teiibetrag, der dem lv4iteigentumsanteil der GmbH an den veräußerten Waren entspricht, an
die GmbH ab. Veräußert der Unternehmer Waren, die im Eigentum oder Miteigentum der GmbH stehen,
zusammen mit anderen nicht der GmbH gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der Unterneh-
mer schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltsware entsprechenden erskangigen Teilbetrag dieser Ge-
samtforderung an die GmbH ab.

'14.7 Der Unternehmer isi zur Einzieh!ng der abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt.
Die GmbH kann diese Einzugsermächtigung jedeueit widerufen, wenn der Unternehmer seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht nachkcmmt, Zahlungsverzug besteht, lnsolvenzantrag gestellt ist oder Zah-
lungseinstellung oderZwangsvoilstreckungsmaßnahmen Drittervorliegen. Er hat der GmbH aufVerlangen
die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung anzuzeigen oder der
GmbH die Abtretungsanzeigen auszuhändigen. Solange der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen
nachkommt, wird die GmbH die Abtretung nicht offen legen. Uberstelgt der realisierbare Wert der für die
GmbH bestehenden Sicherheiien dle gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so ist die
GmbH aufVerlangen des Unternehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach ihrer Wahl verpflich-
tet.

15. Rücksendekosten im Fernabsatzgeschätt mitVerbrauchern

Der Verbraucher hat im Falle der Ausübung selnes Widerrufsrechts die regelmäßigen Kosten der Rück-
sendung der Ware zu traqen.

16. Werteßatzpflicht im Fernabsatzgeschäft mit Verbrauchern

DerVerbraucher hat im Falle derAusübung seines Widerrufsrechts Wertersatz zu leisten, soweit der Wert-
verlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuiühren ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Ei-
genschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig wal

17. Verbraucherstreitbeilegung

Die GmbH nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichiungsstelle teil
und ist hierzu auch nicht verpflichtet.


